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V/63-           17.09.2025 
Dirk Baumeister 
Tel. 63 00 
 
WGL 
Herr Hochkamer 
 
 
 
01  
- über Herrn Beigeordneten Lünenbach   gez. Lünenbach 
  i. V. für Frau Beigeordnete Deppe   
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 
 
 
Klimaschutz und Erhalt historischer Bausubstanz im Bezirk I – Abwägung bei 
Bauprojekten der WGL 
- Antrag von DIE LINKE vom 06.09.2025 
- Nr. 2025/3499 
 
Stellungnahme des Fachbereichs Bauaufsicht: 
Der Erhalt historischer Bausubstanz ist eine grundsätzliche und strategische Entschei-
dung des Bauherrn, soweit diese nicht durch konkrete gesetzliche Regelungen im öf-
fentlichen Interesse nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen (DSchG NRW) geschützt sind. Sobald dieser rechtliche Rahmen gesetzt ist, 
z. B. durch eine Unterschutzstellung, laufen die zugehörigen formalen Verfahren (Ab-
stimmungs- und Erlaubnisverfahren nach DSchG) als laufendes Geschäft der Verwal-
tung, die den Schutz der historischen Bausubstanz sicherstellen. Dies erfolgt selbstver-
ständlich für alle entsprechend geschützten Objekte, auch die der Wohnungsgesell-
schaft Leverkusen GmbH (WGL). Hierzu ist daher ein politischer Beschluss entbehrlich. 
  
Im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Verfahren kann einer Eigentümerin oder einem 
Eigentümer der Abriss ihres/seines (nicht geschützten) Objektes nicht verwehrt und kein 
Einfluss auf die generelle Entscheidung genommen werden. Dies würde auch den Ei-
gentumsrechten nach Art. 14 des Grundgesetzes (GG) widersprechen. 
 
Eine entsprechende Ausrichtung zum grundsätzlichen Erhalt von (historischer) Bausub-
stanz auch in Bezug auf den damit verbundenen Beitrag zum Klimaschutz wäre hier im 
Rahmen der Unternehmensphilosophie auf freiwilliger Ebene oder in einer Selbstver-
pflichtung denkbar, nicht jedoch aus gesetzlichen Regeln abzuleiten. 
 
Stellungnahme der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL): 
Der Fachbereich Bauaufsicht hat in seiner Stellungnahme die wesentlichen Punkte be-
reits zutreffend und richtig beschrieben. Seitens der WGL werden die nachfolgenden 
Punkte ergänzt. 
 
Zunächst stellt sich die Frage, was der Antragssteller überhaupt unter „historischer Bau-
substanz“ versteht. Falls hiermit denkmalgeschützte Gebäude gemeint sind, ist eine tie-
fergehende Diskussion hinfällig, da solche Gebäude durch die WGL nicht abgerissen 



- 4 - 

werden. Hierzu hat und wird es nie entsprechende Pläne geben. Vermutlich wird durch 
die falsche Verwendung fachlicher Begriffe alte Baubustanz gemeint sein. 
 
Tatsächlich gibt es bei der WGL Pläne, eine Reihe älterer Gebäude abzureißen und 
durch Neubauten zu ersetzen (z. B. am Königsberger Platz in Leverkusen-Rheindorf). 
Die zum Abriss vorgesehenen Gebäude sind weder barrierefrei (oder als solche herzu-
stellen), noch mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand energetisch zu sanieren. Es soll 
durch Nachverdichtung deutlich mehr Wohnfläche entstehen als vorher, mindestens die 
Hälfte davon im sozialen Wohnungsbau. 
 
Wohnraum wird dringend in Leverkusen benötigt und zwar gerade bezahlbarer und bar-
rierefreier Wohnraum. Nur durch Neubau lassen sich neue Wohnungen schaffen, das 
sollte auch für den Antragsteller nachvollziehbar und die Schaffung bezahlbarer Woh-
nungen in seinem Interesse sein. Wohnen ist auch ein Menschenrecht und dies sollte 
dringend von der Politik als Priorität vor anderen ebenfalls wichtigen Zielen gesehen 
werden. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Abbau von Bürokratie und entsprechenden 
Hürden ein von der Bevölkerung massiv gefordertes Ziel ist. Mit dem vorliegenden An-
trag werden jedoch weitere bürokratische Hürden aufgebaut, die Schaffung von neuem 
Wohnraum mehr einschränken als fördern. 
 
Der Antrag ist daher aus Sicht der WGL nicht nachvollziehbar und daher abzulehnen. 
 
Bauaufsicht in Verbindung mit WGL 
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